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Stadtverwaltung Niesky 
Sachgebiet Bauverwaltung 

Beschluss Nr. 2/2023 

Niesky, 09. März 2023 

zur 35. Sitzung des Technischen Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky am 20.03.2023 

öffentlich 

Kurzbezeichnung: Verwendung der Mittel aus dem Verfügungsfonds 

Nr. im Haushaltsplan: Produkt: 
Sachkonto: 

51.11.01 .00 
429100 

Gesetzliche Grundlage: § 28 Abs. 2 Pkt. 4 SächsGemO
Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky
Nr. 4/2021 vom 01.02.2021 - Richtlinie Verfügungsfonds

Beschluss: Der Technische Ausschuss der Großen Kreisstadt Niesky stimmt 
dem Antrag des Eigentümers im Verfügungsfonds 01/2023 vom 
06.03.2023 „Graffiti-Event Rosenhalle" und der Bezuschussung in 
Höhe von maximal 1.000,00 EUR bei einer 
Mindestbeteiligung des Antragstellers in gleicher Höhe zu. 

Begründung: Entsprechend der Zuständigkeit entscheidet der Technische 
Ausschuss der Großen Kreisstadt Niesky über die Auswahl der 
Projekte und die Verwendung der Fondsmittel. 

(_ � 
Kathrin lJhlemann 
Oberbürgermeisterin Anlage: Antrag 01/2023 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Stimmberechtigten: 

davon anwesend: 

Ja-Stimmen: 

Nein-Stimmen: 

Stimmenthaltungen: 

Ausschluss aufgrund § 20 SächsGemO: 

ausgefertigt: 

Niesky, ................................... . 

Kathrin Uhlemann 
Oberbürgermeisterin 
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Verfügungsfonds -Stadt Niesky- STÄDTEBAU
FÖRDERUNG 

�or1ti1,1rnJ,Untle1nuno.J 

Crmrindrn 

Antrag auf Mittel aus dem Verfügungsfonds Antrag Nr . ...... 01/2023 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag unterschrieben an: 

Stadtverwaltung Niesky 
Bauverwaltung 
Muskauer Straße 20/22 

STADTVERWALTUNG NIESKY 
POSTEINGANG 

02906 Niesky 

Datum: 0 7. März 2023 
Eing.-Nr.: 

oder an verfuegungsfonds@niesky.de OB 

1 ALLGEMEINE ANGABEN 

Antragsteller 

Name und Rechtsform 
(z. B. e. V., Genossenschaft, Privatperson, etc.) 

Ansprechpartner/in: 

Straße/Hausnummer: 

PLZ/Wohnort: 

Telefon/Fax: 

E-Mail:

ZD 
Bemerkungen 

Große Kreisstadt Niesky 

Robert Omonsky 

Muskauer Straße 20/22 

02906 Niesky 

03588 28 26 51 

r.omonsky@niesky.de

Bankverbindung des Antragstellers 

Kontoinhaber/in: 

IBAN-Nr.: 

BIC/SWIFT-Code: 

Große Kreisstadt Niesky 

DE52 8505 0100 0041 0041 75 

WELADED1 GRL 

., /Ä-J 

1 FIN 

Name und Sitz des Kreditinstitutes: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 

l TD .J/ 
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Verfügungsfonds -Stadt Niesky-

2 ANGABEN ZUR MASSNAHME 

Graffiti-Event Rosenhalle 
Projekttitel: 
(Kurzbezeichnung) 

Projektzeitraum (von - bis): 15.04.2023 - 20.05.2023 

Kurzbeschreibung des Projektes (Anlass, Ort, Ablauf, Inhalte, Beteiligte) 

STÄDTEBAU
FÖRDERUNG 

von Ound, L.'lndern und 

Gemeinden 

Die Rosensporthalle wird ersatzneugebaut. Im Bestandsbauwerk erfolgt vor dessen Rückbau 

ein Graffiti-Event mit Schülern der Oberschule und weiteren Jugendlichen der Gemeinde 

Niesky. Diesen können in Gedenken an ihren Sportunterricht, die Innenwände der Sporthalle 

mit Motiven ihrer liebsten Sportarten verzieren. Beteiligt werden Kunstlehrer der Oberschule, 

Sozialarbeiter des Jugendring e.V. und Künstler zur Anleitung. Jeder Bürger ist eingeladen die 

Kunstwerke zu begutachten und Abschied von der Sportstätte zu nehmen. 

Das Vorhaben findet voraussichtlich am 06.05.2023 statt 

(ggf. separate Erläuterung anfügen) 

Begründung des Projektes (Zielvorstellungen und Nutzen für das Quartier, Erläuterung) 

Jugendarbeit, Dekriminalisierung durch Aufklärung zur Anwendung von Sprühlacken für 

Kunstprojekte jedoch nicht ohne Genehmigung im öffentlichen Raum, Erläuterung von 

Arbeitsschutzmaßnahmen, Vorbereitung des Kunstprojekts, Gestaltung des 

Bestandsbauwerks, Abschied und Erinnerung für die Nieskyer Bürger zur Sportstätte. 

Anschließend erfolgt die Fotodokumentation des Projekts zur Veröffentlichung, weiteren 

Verwendung und Archivierung. 
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Verfügungsfonds -Stadt Niesky-

3 KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLANUNG 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 

Die Finanzierung erfolgt über: 

Eigenmittel 

EUR 

EUR 

Sonstiges (Spenden, Sach- und Personalleistungen)1 EUR 

Beantragte Mittel aus dem Verfügungsfonds 
(im Regelfall max. 50 % der Gesamtkosten) 

Erläuterung zu geplanten Aufwendungen: 

EUR 

STÄDTEBAU
FÖRDERUNG 

von tlund. L�ndern und 

Gemeinden 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

(Art der geplanten Ausgaben, ggf. Art der geplanten Sach- und Personalleistungen) 

Arbeitsschutzausrüstung, Sprühlacke, Sprühaufsätze, Verbrauchsmittel, Kursmaterial, 
Fahrtkosten und Honorar Künstler 

---------------------

Bitte falls zutreffend ankreuzen: 

D Der Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt gern. § 15 des Umsatzsteuergesetzes. 
D Für die Maßnahme wurden weitere Förderungen beantragt und/oder bewilligt. (Material 

ist dem Antrag beigefügt.) 

Erklärungen: 
Die in diesem Formular getätigten Angaben sind richtig und vollständig. Mit dem beschriebenen 
Projekt wurde noch nicht begonnen. Mir ist bekannt, dass die Bewilligung des Zuschusses im 
Falle falscher Angaben widerrufen werden kann. Ich erkenne an, dass kein Rechtsanspruch auf 
Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds Niesky besteht. 

�e�
Unterschrift Antragsteller/in 

1 Weitere Informationen zur Zusammensetzung der hier anzugebenden Finanzierung finden Sie in den beigefügten Hinweisen. 

Seite 3 von 3 



Groß
e K

rei
ss

tad
t N

ies
ky

Verfügungsfonds -Stadt Niesky-

Einwilligungserklärung nach Art. 7 der EU-Datenschutz Grundverordnung 

STÄDTEBAU
FÖRDERUNG 

11onllund.Ulndl•rnund 

Ccmcin!Jcn 

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung, 
insbesondere in die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung - ggf. auch durch 
hinzugezogene Institutionen - der für die Bearbeitung des Antrages, der Bewilligung und 
Verwaltung des Zuschusses und/oder Darlehens erforderlichen personenbezogenen Daten 
nach § 4 Abs. 3 Sächsisches Datenschutzgesetz (SächsDSG) und Art. 7 der EU-Datenschutz 
Grundverordnung (DSVGO) freiwillig ist. Die nachstehende Einwilligung erfolgt unbeschadet 
des Rechts zum Widerruf mit Wirkung für die Zukunft, sofern dem keine Rechtsgründe 
entgegenstehen. Die Nichteinwilligung hätte jedoch zur Folge, dass die Bearbeitung des 
Antrages sowie die Gewährung des beantragten Zuschusses und/oder Darlehens unmöglich 
werden. 
Der Antragsteller willigt in die Verarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung und 
Nutzung der Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Bewilligung und Verwaltung 
beziehungsweise der Bearbeitung eines gegebenenfalls entstehenden Erstattungsanspruchs 
des Zuschusses und/oder Darlehens durch die Stadt Niesky ein. Die Einwilligung gilt auch für 
die Übermittlung der Daten an alle an der Bewilligung, Auszahlung und Verwaltung des 
Zuschusses und/oder Darlehens einschließlich der Prüfung und Evaluation des 
Förderprogramms beteiligten Stellen und die Verarbeitung der übermittelten Daten durch diese 
Stellen. Dies gilt namentlich vor allem für die Sächsische Aufbaubank als Fördermittelgeber, die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH als der von der Stadt beauftragte Betreuer der 
Fördermaßnahme sowie alle mit der Durchführung des Programmes befassten Einrichtungen 
des Freistaates Sachsen. 

Ort/Datum Unterschrift Antragsteller/in 

Anlage 




